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XV. Nachtrag zum Steuergesetz 
 

 

Erlassen am 19. Februar 2019 

 

 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 

 

hat von der Botschaft der Regierung vom 9. Oktober 20181 Kenntnis genommen und 

 

erlässt: 

 

 

I. 
 

Der Erlass «Steuergesetz vom 9. April 1998»2 wird wie folgt geändert: 

 

Art. 7 Zuschläge 

a) Zuschläge zur Staatssteuer 

1 Der Staat erhebt ausserdem jährlich Zuschläge zu den Gewinn- und Kapitalsteuern sowie zu den 

Grundstückgewinnsteuern. 

 
2 Die Zuschläge betragen: 220 Prozent der einfachen Steuer je Steuerart. 

a) 187 Prozent der einfachen Steuer bei den Gewinn- und Kapitalsteuern; 

b) 220 Prozent der einfachen Steuer bei den Grundstückgewinnsteuern. 

 

 

Art. 31bis (neu) 1bis. Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen im Geschäftsver-

mögen 

1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Aktien, 

Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und Parti-

zipationsscheinen sowie Gewinne aus der Veräusserung solcher Beteiligungsrechte sind 

nach Abzug des zurechenbaren Aufwands im Umfang von 70 Prozent steuerbar, wenn 

diese Beteiligungsrechte wenigstens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer  

Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen. 
 

2 Die Teilbesteuerung auf Veräusserungsgewinnen wird nur gewährt, wenn die veräusser-

ten Beteiligungsrechte wenigstens ein Jahr im Eigentum des Steuerpflichtigen oder der 

Personenunternehmung waren. 

 

 

Art. 31ter (neu) 1ter. Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten 

1 Für das Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei selbständiger Er-

werbstätigkeit sind die Art. 83bis und Art. 83ter dieses Erlasses sachgemäss anwendbar. 

 

 

  

                                                   
1  ABl 2018, 3923 ff. 
2  sGS 811.1. 
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Art. 32  2. Aufschub der Besteuerung stiller Reserven 

2.1 Umstrukturierungen 

1 Stille Reserven einer Personenunternehmung (Einzelunternehmen, Personengesellschaft) wer-

den bei Umstrukturierungen, insbesondere im Fall der Fusion, Spaltung oder Umwandlung, nicht 

besteuert, soweit die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht und die bisher für die Einkommens-

steuer massgeblichen Werte übernommen werden: 

a) bei der Übertragung von Vermögenswerten auf eine andere Personenunternehmung;  

b) bei der Übertragung eines Betriebs oder eines Teilbetriebs auf eine juristische Person; 

c) beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten anlässlich von Umstrukturie-

rungen im Sinn von Art. 88 Abs. 1 dieses Erlasses oder von fusionsähnlichen Zusammen-

schlüssen. 

 
2 Bei einer Umstrukturierung nach Abs. 1 Bst. b dieser Bestimmung werden die übertragenen stillen 

Reserven im Verfahren nach Art. 199 ff. dieses Erlasses nachträglich besteuert, soweit während 

den der Umstrukturierung nachfolgenden fünf Jahren Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechte zu 

einem über dem übertragenen steuerlichen Eigenkapital liegenden Preis veräussert werden. Die 

juristische Person kann in diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte stille Reserven gel-

tend machen. 

 
3 Die Besteuerung der stillen Reserven kann, solange die Steuerpflicht im Kanton besteht, unter-

bleiben, wenn eine Personenunternehmung als Folge der Umstrukturierung ganz oder teilweise 

in eine Holding- oder Domizilgesellschaft überführt wird. 

 

 

Art. 33 d) Bewegliches Vermögen 

1. Grundsatz 

1 Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere: 

a) Zinsen aus Guthaben, einschliesslich ausbezahlter Erträge aus rückkaufsfähigen Kapitalver-

sicherungen mit Einmalprämie im Erlebensfall oder bei Rückkauf, ausser wenn diese Kapi-

talversicherungen der Vorsorge dienen. Als der Vorsorge dienend gilt die Auszahlung der 

Versicherungsleistung ab dem vollendeten 60. Altersjahr des Versicherten aufgrund eines 

wenigstens fünfjährigen Vertragsverhältnisses, das vor Ablauf des 66. Altersjahres einge-

gangen wurde;  

b) Einkünfte aus der Veräusserung oder Rückzahlung von Obligationen mit überwiegender Ein-

malverzinsung (globalverzinsliche Obligationen, Diskont-Obligationen), die dem Inhaber an-

fallen;  

c) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Beteiligun-

gen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und dergleichen), so-

weit sie keine Rückzahlung von Grund- oder Stammkapital sowie von Einlagen, Aufgeldern 

und Zuschüssen, die von den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezember 

1996 geleistet worden sind, darstellen. Ein bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten im 

Sinn von Art. 4a des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer vom 13. Oktober 19653 

über die Verrechnungssteuer an die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft erzielter Ver-

mögensertrag gilt in dem Jahr als realisiert, in welchem die Verrechnungssteuerforderung 

entsteht (Art. 12 Abs. 1 und 1bis des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer vom 

13. Oktober 19654 über die Verrechnungssteuer). Abs. 1bis dieser Bestimmung bleibt vorbe-

halten; 

d) Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder sonstiger Nutzung beweglicher 

Sachen oder nutzbarer Rechte; 

                                                   
3  SR 642.21. 
4  SR 642.21. 
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e) Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen, soweit die Gesamterträge die Erträge 

aus direktem Grundbesitz übersteigen; 

f) Einkünfte aus immateriellen Gütern. 

 
1bis Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Ak-

tien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und 

Partizipationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und der-

gleichen) sind im Umfang von 70 Prozent steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte wenig-

stens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genos-

senschaft darstellen. 

 
2 Nicht steuerbar ist der Erlös aus Bezugsrechten, die zum Privatvermögen des Steuerpflichtigen 

gehören. 

 
3 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen (Reserven aus Kapitaleinla-

gen), die von den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezember 1996 geleistet 

worden sind, wird gleich behandelt wie die Rückzahlung von Grund- oder Stammkapital. 

Abs. 4 dieser Bestimmung bleibt vorbehalten. 

 
4 Schüttet eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, die an einer schweizerischen 

Börse kotiert ist, bei der Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen nach Abs. 3 die-

ser Bestimmung nicht wenigstens im gleichen Umfang übrige Reserven aus, ist die Rück-

zahlung im Umfang der halben Differenz zwischen der Rückzahlung und der Ausschüttung 

der übrigen Reserven steuerbar, höchstens aber im Umfang der in der Gesellschaft vor-

handenen, handelsrechtlich ausschüttungsfähigen übrigen Reserven. 

 
5 Abs. 4 dieser Bestimmung ist nicht anwendbar auf Reserven aus Kapitaleinlagen: 

a) die bei fusionsähnlichen Zusammenschlüssen durch Einbringen von Beteiligungs-

und Mitgliedschaftsrechten an einer ausländischen Kapitalgesellschaft oder Genos-

senschaft nach Art. 88 Abs. 1 Bst. c dieses Erlasses oder durch eine grenzüberschrei-

tende Übertragung auf eine inländische Tochtergesellschaft nach Art. 88 Abs. 1 Bst. d 

dieses Erlasses nach dem 24. Februar 2008 entstanden sind; 

b) die im Zeitpunkt einer grenzüberschreitenden Fusion oder einer Umstrukturierung 

nach Art. 88 Abs. 1 Bst. b und Abs. 3 dieses Erlasses oder der Verlegung des Sitzes 

oder der tatsächlichen Verwaltung nach dem 24. Februar 2008 bereits in einer auslän-

dischen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft vorhanden waren; 

c) im Fall der Liquidation der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft. 

 
6 Die Abs. 4 und 5 dieser Bestimmung gelten sachgemäss auch für Reserven aus Kapital-

einlagen, die für die Ausgabe von Gratisaktien oder für Gratisnennwerterhöhungen ver-

wendet werden. 

 
7 Entspricht bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten an einer Kapitalgesellschaft oder 

Genossenschaft, die an einer schweizerischen Börse kotiert ist, die Rückzahlung der Re-

serven aus Kapitaleinlagen nicht wenigstens der Hälfte des erhaltenen Liquidationsüber-

schusses, vermindert sich der steuerbare Anteil dieses Liquidationsüberschusses um die 

halbe Differenz zwischen diesem Anteil und der Rückzahlung, höchstens aber im Umfang 

der in der Gesellschaft vorhandenen Reserven aus Kapitaleinlagen, die auf diese Beteili-

gungsrechte entfallen. 
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Art. 33bis 2. Besondere Fälle 

1 Als Erträge aus beweglichem Vermögen gelten im Weiteren: 

a) der Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung von wenigstens 20 Prozent am Grund- oder 

Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus dem Privatvermögen in 

das Geschäftsvermögen einer anderen natürlichen oder einer juristischen Person, soweit 

innert 5 Jahren nach dem Verkauf, unter Mitwirkung des Verkäufers, nicht betriebsnotwen-

dige Substanz ausgeschüttet wird, die im Zeitpunkt des Verkaufs bereits vorhanden und 

handelsrechtlich ausschüttungsfähig war. Dies gilt sinngemäss auch, wenn innert 5 Jahren 

mehrere Beteiligte eine solche Beteiligung gemeinsam verkaufen oder Beteiligungen von 

insgesamt wenigstens 20 Prozent verkauft werden. Ausgeschüttete Substanz wird beim Ver-

käufer gegebenenfalls im Verfahren nach Art.199 ff. dieses Erlasses nachträglich besteuert; 

b) der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung von wenigstens 5 Prozent am Grund- oder 

Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus dem Privatvermögen in 

das Geschäftsvermögen einer Personenunternehmung oder einer juristischen Person, an 

welcher der Veräusserer oder Einbringer nach der Übertragung zu wenigstens 50 Prozent 

am Kapital beteiligt ist, soweit die gesamthaft erhaltene Gegenleistung die Summe aus 

dem den Nennwert der übertragenen Beteiligung und den Reserven aus Kapitaleinlagen 

nach Art. 33 Abs. 3 bis 7 dieses Erlasses übersteigt. Dies gilt sinngemäss auch, wenn 

mehrere Beteiligte die Übertragung gemeinsam vornehmen. 

 
2 Mitwirkung nach Abs. 1 Bst. a dieser Bestimmung liegt vor, wenn der Verkäufer weiss oder wis-

sen muss, dass der Gesellschaft zur Finanzierung des Kaufpreises Mittel entnommen und nicht 

wieder zugeführt werden. 

 

 

Art. 39  b) Unselbständige Erwerbstätigkeit  

1 Als Berufskosten werden abgezogen:  

a) die notwendigen Kosten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte bis zum Betrag, der 

dem Preis eines Generalabonnements zweiter Klasse für Erwachsene für ein Jahr zuzüg-

lich Fr. 600.– entspricht;   

b) die notwendigen Mehrkosten für Verpflegung ausserhalb der Wohnstätte und bei Schichtar-

beit; 

c) die übrigen für die Ausübung des Berufes erforderlichen Kosten. Art. 45 Abs. 1 Bst. j dieses 

Gesetzes bleibt vorbehalten;   

d) …   

 
2 Für die Berufskosten nach Abs. 1 Bst. a bis c dieser Bestimmung legt die Regierung Pauscha-

lansätze fest; dem Steuerpflichtigen steht im Falle von Abs. 1 Bst. c dieser Bestimmung der 

Nachweis höherer Kosten offen. 

 

 

Art. 41bis (neu) 2bis. Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand bei selbständiger 

Erwerbstätigkeit 

1 Für den Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand bei selbständiger Erwerbstä-

tigkeit ist Art. 85bis dieses Erlasses sachgemäss anwendbar. 
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Art. 45 Allgemeine Abzüge 

 1. Von der Höhe des Einkommens unabhängige Abzüge 

1 Von den Einkünften werden abgezogen: 

a) die privaten Schuldzinsen, soweit sie nicht als Anlagekosten gelten, im Umfang der nach 

Art. 33, 33bis und 34 dieses Erlasses steuerbaren Vermögenserträge zuzüglich Fr. 50 000.–;  

b) die dauernden Lasten sowie 40 Prozent der bezahlten Leibrenten; 

c) die Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebenden 

Ehegatten sowie die Unterhaltsbeiträge an einen Elternteil für die unter dessen elterlicher 

Sorge oder Obhut stehenden Kinder, nicht jedoch Leistungen in Erfüllung anderer familien-

rechtlicher Unterhalts- oder Unterstützungspflichten;   

d) die nach Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und Beiträge an die 

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und an Einrichtungen der beruflichen 

Vorsorge; 

e) Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von Ansprüchen auf Leistungen aus anerkann-

ten Formen der gebundenen Selbstvorsorge nach Art. 82 BVG;   

f) die Prämien und Beiträge für die Erwerbsersatzordnung, die Arbeitslosenversicherung und 

die obligatorische Unfallversicherung;   

g) die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die Kranken- und die nicht unter Bst. f 

dieser Bestimmung fallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien des 

Steuerpflichtigen und der von ihm unterhaltenen Personen, bis zum Gesamtbetrag von 

Fr. 48006400.– für gemeinsam steuerpflichtige Ehegatten und von Fr. 24003200.– für die 

übrigen Steuerpflichtigen. Diese Abzüge erhöhen sich um Fr. 1000.– für gemeinsam steuer-

pflichtige Ehegatten und um Fr. 500.– für die übrigen Steuerpflichtigen, wenn keine Beiträge 

nach Bst. d und e dieser Bestimmung abgezogen werden. Sie erhöhen sich um Fr. 1000.– 

für jedes Kind, für das der Steuerpflichtige einen Kinderabzug geltend machen kann; 

h) die Kosten der Betreuung von Kindern unter 14 Jahren durch Drittpersonen, höchstens 

Fr. 25 000.– für jedes Kind, das mit dem Steuerpflichtigen, der für seinen Unterhalt sorgt, im 

gleichen Haushalt lebt, soweit diese Kosten in direktem kausalem Zusammenhang mit der 

Erwerbstätigkeit, der Ausbildung oder der Erwerbsunfähigkeit des Steuerpflichtigen stehen; 

i) Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien bis zum Gesamtbetrag von 

Fr. 20 000.– für gemeinsam steuerpflichtige Ehegatten und von Fr. 10 000.– für die übrigen 

Steuerpflichtigen, wenn die politischen Parteien: 

1. im Parteienregister nach Art. 76a des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 über 

die politischen Rechte5 eingetragen sind oder 

2. in einem kantonalen Parlament vertreten sind oder 

3. in einem Kanton bei den letzten Wahlen des kantonalen Parlamentes wenigstens 3 

Prozent der Stimmen erreicht haben; 

j) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich der Umschulungs-

kosten, bis zum Gesamtbetrag von Fr. 12 000.– je Steuerpflichtigen, wenn: 

1. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vorliegt, oder 

2. das 20. Lebensjahr vollendet ist und es sich nicht um die Ausbildungskosten bis zum 

ersten Abschluss auf der Sekundarstufe II handelt. 

 
2 Bei gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten werden vom Erwerbseinkommen, das ein Ehegatte 

unabhängig vom Beruf, Geschäft oder Gewerbe des andern Ehegatten erzielt, Fr. 500.– abgezo-

gen; ein gleicher Abzug wird bei erheblicher Mitarbeit eines Ehegatten im Beruf, Geschäft oder 

Gewerbe des andern Ehegatten gewährt.  

 
3 Von den einzelnen Gewinnen aus Lotterien oder lotterieähnlichen Veranstaltungen werden 5 

Prozent, jedoch höchstens Fr. 5000.–, als Einsatzkosten abgezogen. 

 

                                                   
5  SR 161.1. 
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Art. 50 h) Steuerberechnung 

 1. Steuersatz 

1 Die einfache Steuer vom Einkommen beträgt: 

a) 0 Prozent für die ersten  Fr. 11 000.– 

b) 4 Prozent für die weiteren Fr. 4 000.– 

c) 6 Prozent für die weiteren Fr. 17 000.– 

d) 8 Prozent für die weiteren Fr. 25 000.– 

e) 9,2 Prozent für die weiteren Fr. 36 000.– 

f) 9,4 Prozent für die weiteren Fr. 157 000.–  

 
2 Für steuerbare Einkommen über Fr. 250 000.– beträgt die einfache Steuer für das ganze Ein-

kommen 8,5 Prozent. 

 
3 Für gemeinsam steuerpflichtige Ehegatten wird der Steuersatz des halben steuerbaren Einkom-

mens angewendet. 

 
4 Abs. 3 dieser Bestimmung wird auch auf verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige 

Steuerpflichtige angewendet, die mit Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen zusam-

menleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten. 

 
5 Ausgeschüttete Gewinne von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften werden zur Hälfte 

des für das steuerbare Gesamteinkommen anwendbaren Steuersatzes besteuert, wenn die steu-

erpflichtige Person mit wenigstens 10 Prozent am Aktien-, Grund- oder Stammkapital beteiligt ist. 
 

 

Art. 73 Umfang der Steuerpflicht 

1 Bei persönlicher Zugehörigkeit ist die Steuerpflicht unbeschränkt; sie erstreckt sich aber nicht 

auf Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke ausserhalb des Kantons. Eine Betriebs-

stätte ausserhalb der Schweiz liegt auch vor, wenn wenigstens 80 Prozent der Erträge aus aus-

ländischer Quelle stammen und gleichzeitig wenigstens 80 Prozent des eigenen oder durch Dritte 

geleisteten Beitrages zur Leistungserstellung im Ausland erbracht wird. 

 
2 Bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit beschränkt sich die Steuerpflicht auf die Teile des Gewinns 

und des Kapitals, für die gemäss Art. 72 dieses Gesetzes eine Steuerpflicht im Kanton besteht. 

 

 

Art. 82 b) Berechnung des Reingewinns 

1. Grundsätze 

1 Der steuerbare Reingewinn setzt sich zusammen aus: 

a) dem Saldo der Erfolgsrechnung; 

b) allen vor Berechnung des Saldos der Erfolgsrechnung ausgeschiedenen Teilen des Ge-

schäftsergebnisses, die nicht zur Deckung von geschäftsmässig begründetem Aufwand ver-

wendet werden, wie insbesondere: 

1. Kosten für die Anschaffung, Herstellung oder Wertvermehrung von Gegenständen des 

Anlagevermögens, 

2. geschäftsmässig nicht begründete Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstel-

lungen, 

3. Einlagen in die Reserven, 

4. Einzahlungen auf das Eigenkapital aus Mitteln der juristischen Person, 

5. offene und verdeckte Gewinnausschüttungen sowie Gewinnvorwegnahmen, 

6. geschäftsmässig nicht begründete Zuwendungen an Dritte; 
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c) den der Erfolgsrechnung nicht gutgeschriebenen Erträgen, mit Einschluss der Kapital-, Auf-

wertungs- und Liquidationsgewinne. Der Liquidation ist die Beendigung der Steuerpflicht zu-

folge Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung, eines Geschäftsbetriebs oder 

einer Betriebsstätte ins Ausland gleichgestellt; 

d) den Zinsen auf verdecktem Eigenkapital. 

 
2 Der steuerbare Reingewinn juristischer Personen, die keine Erfolgsrechnung erstellen, be-

stimmt sich sachgemäss nach Abs. 1 dieser Bestimmung. 

 
3 Bei kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz gelten die Nettoerträge aus direktem 

Grundbesitz als steuerbare Gewinne. 

 

 

Art. 83bis (neu) 2bis. Patente und vergleichbare Rechte: Begriffe 

1 Als Patente gelten: 

a) Patente nach dem Europäischen Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973 in seiner 

revidierten Fassung vom 29. November 20006 mit Benennung Schweiz; 

b) Patente nach dem eidgenössischen Patentgesetz vom 25. Juni 19547; 

c) ausländische Patente, die den Patenten nach den Bst. a oder b dieses Absatzes ent-

sprechen. 

 
2 Als vergleichbare Rechte gelten:  

a) ergänzende Schutzzertifikate nach dem eidgenössischen Patentgesetz vom 25. Juni 

19548 und deren Verlängerung; 

b) Topographien, die nach dem eidgenössischen Topographiengesetz vom 9. Oktober 

19929 geschützt sind; 

c) Pflanzensorten, die nach dem eidgenössischen Sortenschutzgesetz vom 20. März 

197510 geschützt sind; 

d) Unterlagen, die nach dem eidgenössischen Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200011 

geschützt sind; 

e) Berichte, für die gestützt auf Ausführungsbestimmungen zum eidgenössischen Land-

wirtschaftsgesetz vom 29. April 199812 ein Berichtschutz besteht; 

f) ausländische Rechte, die den Rechten nach den Bst. a bis e dieses Absatzes entspre-

chen. 

 

 

Art. 83ter (neu) 2ter. Patente und vergleichbare Rechte: Besteuerung  

1 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird auf Antrag des Steuer-

pflichtigen im Verhältnis des qualifizierenden Forschungs- und Entwicklungsaufwands 

zum gesamten Forschungs- und Entwicklungsaufwand je Patent oder vergleichbares 

Recht (Nexusquotient) mit einer Ermässigung von 50 Prozent in die Berechnung des steu-

erbaren Reingewinns einbezogen. 

 

                                                   
6  SR 0.232.142.2. 
7  SR 232.14. 
8  SR 232.14. 
9  SR 231.2. 
10  SR 232.16. 
11  SR 812.21. 
12  SR 910.1. 
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2 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in Produkten enthalten 

sind, ermittelt sich, indem der Reingewinn aus diesen Produkten jeweils um 6 Prozent der 

diesen Produkten zugewiesenen Kosten sowie um das Markenentgelt vermindert wird. 

 
3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals ermässigt  

besteuert, werden der in vergangenen Steuerperioden bereits berücksichtigte For-

schungs- und Entwicklungsaufwand sowie ein allfälliger Abzug nach Art. 85bis dieses Er-

lasses zum steuerbaren Reingewinn hinzugerechnet. Im Umfang des hinzugerechneten 

Betrags ist eine versteuerte stille Reserve zu bilden. 

 
4 Die Ausführungsbestimmungen nach Art. 24b Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Har-

monisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 199013 

sind anwendbar. 

 

 

Art. 83quater (neu)  2quater. Aufdeckung stiller Reserven bei Beginn der Steuerpflicht 

1 Deckt der Steuerpflichtige bei Beginn der Steuerpflicht stille Reserven einschliesslich des 

selbst geschaffenen Mehrwerts auf, unterliegen diese nicht der Gewinnsteuer. Nicht aufge-

deckt werden dürfen stille Reserven einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus Be-

teiligungen von wenigstens 10 Prozent am Grund- oder Stammkapital oder am Gewinn und 

an den Reserven einer anderen Gesellschaft. 

 
2 Als Beginn der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten, Betrieben, Teil-

betrieben oder Funktionen aus dem Ausland in einen inländischen Geschäftsbetrieb oder 

in eine inländische Betriebsstätte, das Ende einer Steuerbefreiung nach Art. 80 Abs. 1 die-

ses Erlasses sowie die Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung in die 

Schweiz. 

 
3 Die aufgedeckten stillen Reserven sind jährlich zum Satz abzuschreiben, der für Ab-

schreibungen auf den betreffenden Vermögenswerten steuerlich angewendet wird. 

 
4 Der aufgedeckte selbst geschaffene Mehrwert ist innert zehn Jahren abzuschreiben. 

 

 

Art. 83quinquies (neu) 2quinquies. Besteuerung stiller Reserven am Ende der Steuerpflicht 

1 Endet die Steuerpflicht, werden die in diesem Zeitpunkt vorhandenen, nicht versteuerten 

stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts besteuert. 

 
2 Als Ende der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten, Betrieben, Teil-

betrieben oder Funktionen aus dem Inland in einen ausländischen Geschäftsbetrieb oder 

in eine ausländische Betriebsstätte, der Abschluss der Liquidation, der Übergang zu einer 

Steuerbefreiung nach Art. 80 Abs. 1 dieses Erlasses sowie die Verlegung des Sitzes oder 

der tatsächlichen Verwaltung ins Ausland. 

 

 

Art. 85bis (neu)  4bis. Zusätzlicher Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand 

1 Der Forschungs- und Entwicklungsaufwand, der dem Steuerpflichtigen direkt oder durch 

Dritte im Inland indirekt entstanden ist, wird auf Antrag um 40 Prozent über den geschäfts-

mässig begründeten Forschungs- und Entwicklungsaufwand hinaus zum Abzug zugelas-

sen. 

                                                   
13  SR 642.14. 
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2 Als Forschung und Entwicklung gelten die wissenschaftliche Forschung und die wissen-

schaftsbasierte Innovation nach Art. 2 des Bundesgesetzes über die Förderung der For-

schung und Innovation vom 14. Dezember 201214. 

 
3 Ein erhöhter Abzug ist zulässig auf: 

a) dem direkt zurechenbaren Personalaufwand für Forschung und Entwicklung, zuzüg-

lich eines Zuschlags von 35 Prozent dieses Personalaufwands, höchstens aber bis 

zum gesamten Aufwand des Steuerpflichtigen; 

b) 80 Prozent des Aufwands für durch Dritte in Rechnung gestellte Forschung und Ent-

wicklung. 

 
4 Ist der Auftraggeber der Forschung und Entwicklung abzugsberechtigt, steht dem Auf-

tragnehmer dafür kein Abzug zu. 

 

 

Art. 85ter (neu)  4ter. Entlastungsbegrenzung 

1 Die gesamte steuerliche Ermässigung nach Art. 83ter Abs. 1 und Abs. 2 sowie Art. 85bis 

dieses Erlasses darf nicht höher sein als 40 Prozent des steuerbaren Gewinns vor Ver-

lustverrechnung, wobei der Nettobeteiligungsertrag nach den Art. 90 Abs. 1 und Art. 91 

Abs. 1 dieses Erlasses ausgeklammert wird, und vor Abzug der vorgenommenen Ermässi-

gungen.  

 
2 Es dürfen weder aus den einzelnen Ermässigungen noch aus der gesamten steuerlichen 

Ermässigung Verlustvorträge resultieren. 

 

 

Art. 88 7. Umstrukturierungen 

1 Stille Reserven einer juristischen Person werden bei Umstrukturierungen, insbesondere im Fall 

der Fusion, Spaltung oder Umwandlung, nicht besteuert, soweit die Steuerpflicht in der Schweiz 

fortbesteht und die bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Werte übernommen werden: 

a) bei der Umwandlung in eine Personenunternehmung oder in eine andere juristische Person; 

b) bei der Auf- oder Abspaltung einer juristischen Person, sofern ein oder mehrere Betriebe  

oder Teilbetriebe übertragen werden und soweit die nach der Spaltung bestehenden juristi-

schen Personen einen Betrieb oder Teilbetrieb weiterführen; 

c) beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten anlässlich von Umstrukturie-

rungen oder von fusionsähnlichen Zusammenschlüssen; 

d) bei der Übertragung von Betrieben oder Teilbetrieben sowie von Gegenständen des betrieb-

lichen Anlagevermögens auf eine inländische Tochtergesellschaft. Als Tochtergesellschaft 

gilt eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, an der die übertragende Kapitalgesell-

schaft oder Genossenschaft zu wenigstens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital betei-

ligt ist. 

 
2 Bei einer Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Abs. 1 Bst. d dieser Bestimmung wer-

den die übertragenen stillen Reserven im Verfahren nach Art. 199 ff. dieses Erlasses nachträglich 

besteuert, soweit während den der Umstrukturierung nachfolgenden fünf Jahren die übertrage-

nen Vermögenswerte oder Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechte an der Tochtergesellschaft 

veräussert werden. Die Tochtergesellschaft kann in diesem Fall entsprechende, als Gewinn ver-

steuerte stille Reserven geltend machen. 

 

                                                   
14  SR 420.1. 
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3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, die nach dem Gesamtbild 

der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise unter einheitlicher 

Leitung einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zusammengefasst sind, können direkt  

oder indirekt gehaltene Beteiligungen von wenigstens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital 

einer anderen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, Betriebe oder Teilbetriebe sowie Gegen-

stände des betrieblichen Anlagevermögens zu den bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen 

Werten übertragen werden. Vorbehalten bleiben: 

a) die Übertragung auf eine inländische Tochtergesellschaft nach Abs. 1 Bst. d dieser Bestim-

mung; 

b) die Übertragung von Gegenständen des betrieblichen Anlagevermögens auf eine Gesell-

schaft, die nach den Art. 92 oder 93 dieses Erlasses besteuert wird. 

 
4 Werden im Fall einer Übertragung nach Abs. 3 dieser Bestimmung während der nachfolgenden 

fünf Jahre die übertragenen Vermögenswerte veräussert oder wird während dieser Zeit die ein-

heitliche Leitung aufgegeben, werden die übertragenen stillen Reserven im Verfahren nach 

Art. 199 ff. dieses Erlasses nachträglich besteuert. Die begünstigte juristische Person kann in  

diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte stille Reserven geltend machen. Die im Zeit-

punkt der Sperrfristverletzung unter einheitlicher Leitung zusammengefassten inländischen Kapi-

talgesellschaften und Genossenschaften haften für die Nachsteuer solidarisch.  

 
5 Die Besteuerung der stillen Reserven kann, solange die Steuerpflicht im Kanton besteht, auch 

unterbleiben, wenn eine juristische Person als Folge der Umstrukturierung oder aus andern Grün-

den neu als Holding- oder Domizilgesellschaft besteuert wird. 

 

 

Art. 89  Steuerberechnung 

a) Kapitalgesellschaften und GenossenschaftenSteuersatz 

1. Steuersatz 

1 Die Kapitalgesellschaften und die Genossenschaften entrichten als einfache Steuer 3,75 Pro-

zent vom steuerbaren Gewinn.Die einfache Steuer vom steuerbaren Gewinn beträgt 2,8 Pro-

zent; Abs. 2 dieser Bestimmung bleibt vorbehalten. 

 
2 Die einfache Steuer vom steuerbaren Gewinn beträgt bei kollektiven Kapitalanlagen mit 

direktem Grundbesitz 5,6 Prozent. 

 

 

Art. 90 2.b) Gemischte Beteiligungsgesellschaften 

 2.11. Grundsatz 

1 Für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, die zu wenigstens 10 Prozent am Grund-  

oder Stammkapital oder am Gewinn und an den Reserven anderer Gesellschaften beteiligt sind 

oder deren Beteiligung an solchem Kapital einen Verkehrswert von wenigstens Fr. 1 000 000.– 

aufweist, ermässigt sich die Gewinnsteuer im Verhältnis des Nettoertrags aus diesen Beteiligun-

gen zum gesamten Reingewinn.  

 
2 Der Nettoertrag aus Beteiligungen entspricht dem Ertrag aus Beteiligungen, vermindert um die 

anteiligen Verwaltungskosten von 5 Prozent oder um die nachgewiesenen tatsächlichen Verwal-

tungskosten sowie um die anteiligen Finanzierungskosten. Als Finanzierungskosten gelten 

Schuldzinsen sowie weitere Kosten, die wirtschaftlich den Schuldzinsen gleichzustellen sind.  

 
3 Der Ertrag aus einer Beteiligung wird bei der Berechnung der Ermässigung nicht berücksichtigt, 

soweit auf der gleichen Beteiligung eine Abschreibung vorgenommen wird, die mit der Gewinn-

ausschüttung im Zusammenhang steht.  
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Art. 91 2.22. Kapitalgewinne auf Beteiligungen 

1 Zum Ertrag aus Beteiligungen gehören, unter Vorbehalt von Abs. 2 bis 4 dieser Bestimmung, 

auch die Kapitalgewinne auf diesen Beteiligungen, die Erlöse aus den dazugehörigen Bezugs-

rechten sowie die Buchgewinne infolge Aufwertung nach Art. 670 OR15.  

 
2 Kapitalgewinne und Buchgewinne infolge Aufwertung nach Art. 670 OR16 werden bei der Be-

rechnung der Ermässigung nach Art. 90 dieses Gesetzes nur berücksichtigt:  

a) soweit der Erlös oder die Aufwertung die Gestehungskosten übersteigt;  

b) sofern die veräusserte oder aufgewertete Beteiligung wenigstens 10 Prozent des Grund- 

oder Stammkapitals der anderen Gesellschaft betrug oder einen Anspruch auf wenigstens 

10 Prozent des Gewinns und der Reserven einer anderen Gesellschaft begründete und als 

solche während wenigstens eines Jahres im Besitz der Kapitalgesellschaft oder Genossen-

schaft war.  

 
3 Fällt die Beteiligungsquote infolge Teilveräusserung unter 10 Prozent, kann die Ermässigung für 

jeden folgenden Veräusserungsgewinn nur gewährt werden, wenn die Beteiligungsrechte am 

Ende des Steuerjahrs vor dem Verkauf einen Verkehrswert von wenigstens Fr. 1'000'000.– hatten.  

 
4 Die Gestehungskosten werden um die vorgenommenen Abschreibungen herabgesetzt, soweit 

diese eine Kürzung der Ermässigung nach Art. 90 Abs. 3 dieses Gesetzes zur Folge hatten. 

Nach einer Aufwertung nach Art. 670 OR17 werden die Gestehungskosten entsprechend erhöht. 

Bei Beteiligungen, die bei einer erfolgsneutralen Umstrukturierung zu Buchwerten übertragen 

worden sind, wird auf die ursprünglichen Gestehungskosten abgestellt.  

 

 

Art. 92 bis 95 werden aufgehoben. 

 

 

Art. 97 b) Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 

1 Das steuerbare Eigenkapital setzt sich bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften zusam-

men aus: 

a) dem einbezahlten Aktien-, Grund- oder Stammkapital, dem Partizipationskapital, den offe-

nen und den aus versteuerten Gewinn gebildeten stillen Reserven; 

b) dem Anteil am Fremdkapital, dem wirtschaftlich die Bedeutung von Eigenkapital zukommt; 

c) bei Holding- und Domizilgesellschaften dem Anteil an den stillen Reserven, der im Fall der 

Gewinnbesteuerung aus versteuertem Gewinn gebildet worden wäre. 

 
2 Das steuerbare Eigenkapital ermässigt sich im Verhältnis der Beteiligungen nach Art. 90 

Abs. 1 dieses Erlasses, der Rechte nach Art. 83bis dieses Erlasses und der Darlehen an 

Konzerngesellschaften zu den gesamten Aktiven. 

 

 

Art. 99 Steuerberechnung 

1 Die einfache Steuer vom Eigenkapital beträgt: 0,2 Promille. 

a) 0,01 Promille, wenigstens Fr. 300.–, für Holding- und Domizilgesellschaften; 

b) 0,2 Promille für die anderen juristischen Personen. 

                                                   
15  BG betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 

30. März 1911, SR 220.  
16  BG betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 

30. März 1911, SR 220. 
17  BG betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 

30. März 1911, SR 220. 
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2 Die Gewinnsteuer wird an die Kapitalsteuer angerechnet. 

 
3 Für gemischte Beteiligungsgesellschaften ermässigt sich die Kapitalsteuer im Verhältnis der Be-

teiligungen zu den gesamten Aktiven. 

 
4 Eigenkapital der übrigen juristischen Personen und der kollektiven Kapitalanlagen mit direktem 

Grundbesitz unter Fr. 50 000.– wird nicht besteuert. 

 

 

Art. 99bis Steuerberechnung  

 
1 Die Kapitalgesellschaften und die Genossenschaften entrichten ab dem fünften Geschäftsjahr 

nach der Gründung eine einfache Mindeststeuer von Fr. 250.–100.– , wenn die einfachen Ge-

winn- und Kapitalsteuern zusammen diesen Betrag nicht erreichen. 

 

 

Art. 323 (neu) Übergangsbestimmung des XV. Nachtrags vom ●● 

1 Wurden juristische Personen nach Art. 92 oder Art. 93 dieses Erlasses in der Fassung 

vor Vollzugsbeginn dieses Nachtrags besteuert, werden die bei Vollzugsbeginn dieses 

Nachtrags bestehenden stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehr-

werts, soweit diese bisher nicht steuerbar gewesen wären, im Fall ihrer Realisierung innert 

den nächsten fünf Jahren gesondert besteuert. Die einfache Steuer beträgt 0,5 Prozent. 

 
2 Die Höhe der bei Vollzugsbeginn dieses Nachtrags von der juristischen Person geltend 

gemachten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts ist von der 

Veranlagungsbehörde durch Verfügung festzusetzen. 

 
3 Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, 

die bei Ende der Besteuerung nach Art. 92 oder Art. 93 dieses Erlasses in der Fassung vor 

Vollzugsbeginn dieses Nachtrags oder bei Wegfall einer Betriebsstätte nach Art. 73 Abs. 1 

Satz 2 dieses Erlasses in der Fassung vor Vollzugsbeginn dieses Nachtrags aufgedeckt 

wurden, werden in die Berechnung der Entlastungsbegrenzung nach Art. 85ter dieses Er-

lasses einbezogen. 

 

 

II. 
 

[keine Änderung anderer Erlasse] 

 

 

III. 
 

[keine Aufhebung anderer Erlasse] 
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IV. 
 

1. Die Rechtsgültigkeit dieses Erlasses setzt die Rechtsgültigkeit des Bundesgesetzes über die 

Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) voraus.  

 

2. Dieser Erlass wird wie folgt angewendet: 

a) Art. 323 Abs. 1 und Abs. 2 ab dem Tag, an dem feststeht, dass gegen das Bundesgesetz 

über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung kein Referendum zustande gekommen  

oder das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung in der Volksab-

stimmung angenommen worden ist; 

b) die übrigen Bestimmungen ab 1. Januar 2020. 

 

 

Die Präsidentin des Kantonsrates 

Imelda Stadler 

 

Der Staatssekretär 

Canisius Braun 
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